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Verbandsgemeindewahlausschuss
handelnd für die Gemeinde Gutenborn

BEKANNTMACHUNG zur Bürgermeisterwahl
in der Gemeinde Gutenborn am 05.02.2023

Der Verbandsgemeindewahlausschuss hat am 10.01.2023 in öffentlicher Sitzung gemäß § 30 KWG LSA in der Bekannt-
machung vom 27.02.2004 (GVBl. LSA S. 92) in der derzeit gültigen Fassung beschlossen, folgende Bewerbungen für die 
Bürgermeisterwahl zuzulassen:

Lfd. 
Nr.

Name, Vorname der/des Bewerberin/
Bewerbers

Geburtsjahr Beruf Anschrift

1 Beyer, Karsten 
(CDU)

1969 Selbstständiger 
Tischlermeister

06712 
Schnaudertal

2 Pistor, Bodo 1966 Selbstständiger 
Modellbauer

06712 
Gutenborn

3 Pöller, Steve 
(Bürgervereinigung Gutenborn)

1986 Tischler 06712 
Gutemborn

4 Schaberg, Volker 1950 Politologe 06712 
Gutenborn

5 Schulze-Knechtel, Sven 1971 Kaufmännischer 
Angestellter

06712 
Gutenborn

Gemäß § 63 KVG LSA vom 17.06.2014 in der derzeit gültigen Fassung ist den zugelassenen Bewerbern Gelegenheit zu ge-
ben, sich den Bürgern in mindestens einer öffentlichen Versammlung vorzustellen.

Die Versammlung findet Donnerstag, dem 26.01.2023 um 18.30 Uhr im Gemeindezentrum Droßdorf, Schulweg 23, 06712 
Gutenborn statt.
Droyßig, den 10.01.2023

B. Schuhknecht
Verbandsgemeindewahlleiterin

Wahlbekanntmachungen
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Bekanntmachung der zuständigen Wahllokale für die Bürgermeisterwahl am 05.02.2023 
(evtl. Stichwahl am 26.02.2023)

Jeder Wahlberechtigte hat bis zum 15.01.2023 die Wahlbenachrichtigung für die oben genannte Wahl erhalten.
Die Wahlbenachrichtigungen erfolgten in Briefform. Auf den Benachrichtigungen ist das Wahllokal angegeben, indem Sie in 
das Wählerverzeichnis eingetragen sind.
Wir bieten auch diesmal die Möglichkeit der Online-Wahlscheinbeantragung über die Homepage der Verbandsgemeinde: 
www.vgem-dzf.de/de/aktuelles/wahlen-in-der-gemeinde-gutenborn.html

Ortsteile Wahlbezirk und zuständiges Wahllokal
Bergisdorf, Golben, Großosida 021 Bergisdorf Gemeinderaum

Schulberg 13b
06712 Gutenborn OT Bergisdorf

Droßdorf, Frauenhain, Rippicha, Röden, Zetzschdorf, Kuhndorf 022 Droßdorf Gemeindezentrum Droßdorf
Schulweg 23
06712 Gutenborn OT Droßdorf

Heuckewalde, Loitzschütz, Giebelroth 023 Heuckewalde Feuerwehrgerätehaus
Pölziger Straße 1
06712 Gutenborn OT Heuckewalde

Lonzig, Ossig, Schellbach 024 Lonzig Kulturraum Lonzig
Lonziger Hauptstraße 11
06712 Gutenborn OT Lonzig

Kraneis
Verbandsgemeindebürgermeister

Wahlbekanntmachung
1. Am Sonntag, den 05.02.2023 findet

in der Gemeinde Gutenborn die Bürgermeisterwahl 
statt.
Eine etwa notwendig werdende Stichwahl findet am 
Sonntag, den 26.02.2023 statt.
Die Wahl dauert von 8 bis 18 Uhr.

2. Die Gemeinde Gutenborn ist in nachfolgend aufgeführ-
te Wahlbezirke eingeteilt:
Gemeinde Gutenborn
021 – Bergisdorf
022 – Droßdorf
023 – Heuckewalde
024 – Lonzig
025 –  Briefwahlvorstand (wird gebildet, wenn mindes-

tens 51 Wahlbriefe eingehen)
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberech-
tigten in der Zeit vom 09.01. bis 15.01.2023 übersendet 
worden sind, sind der Wahlbezirk und das Wahllokal an-
gegeben, in dem die wahlberechtigte Person zu wählen 
hat. Wahlberechtigte, die für die Wahl des Bürgermeis-
ters eine Wahlbenachrichtigung erhalten haben, erhal-
ten für die Stichwahl keine neue Wahlbenachrichtigung.
Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Brief-
wahlergebnisses am 05.02.2023 um 17.00 Uhr im Ver-
waltungsamt Droyßig, Zeitzer Str. 15 in 06722 Droyßig 
zusammen. Die Auszählung der Stimmen erfolgt ab 
18.00 Uhr.

3. Jede wählende Person hat eine Stimme. Finden gleich-
zeitig mehrere Wahlen statt, so hat sie für jede dieser 
Wahlen, für die sie wahlberechtigt ist, eine Stimme.

4. Die Stimmzettel werden amtlich hergestellt und im 
Wahllokal bereitgehalten. Sie enthalten die zugelasse-
nen Bewerbungen und jeweils ein Feld für jede Bewer-
berin/jeden Bewerber zur Kennzeichnung.

5. Die wählende Person gibt ihre Stimme in der Weise ab,
dass sie auf dem Stimmzettel durch Ankreuzen von Fel-
dern oder in sonstiger Weise die Bewerberin/den Be-
werber zweifelsfrei kennzeichnet, der oder dem sie die 
Stimme geben will.
Jedoch nicht mehr als eine Stimme auf einem Stimm-
zettel, sonst ist der Stimmzettel ungültig!

6. Die wählende Person hat sich auf Verlangen des Wahl-
vorstandes über ihre Person auszuweisen.

7. Wer keinen Wahlschein besitzt, kann ihre/seine Stimme 
nur in dem für sie/ihn zuständigen Wahllokal abgeben.

8. Wahlscheininhaberinnen/Wahlscheininhaber können 
an der Wahl für den der Wahlschein gilt,
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbe-

zirk des Wahlgebietes oder
b) durch Briefwahl teilnehmen.
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9. Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der 
zuständigen Gemeindebehörde einen amtlichen 
Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag 
sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaf-
fen.

10. Die Briefwahl wird in folgender Weise ausgeübt:
a) Die wählende Person kennzeichnet persönlich und 

unbeobachtet ihren Stimmzettel, finden gleichzei-
tig mehrere Wahlen statt, die Stimmzettel der Wah-
len, für die sie wahlberechtigt ist.

b) Sie legt den oder die Stimmzettel unbeobachtet 
in den amtlichen Stimmzettelumschlag und ver-
schließt diesen.

c) Sie unterschreibt unter Angabe des Ortes und des 
Tages die auf dem Wahlschein vorgedruckte Versi-
cherung an Eides statt zur Briefwahl.

d) Sie legt den verschlossenen amtlichen Wahlum-
schlag und den unterschriebenen Wahlschein in 
den amtlichen Wahlbriefumschlag.

e) Sie verschließt den Wahlbriefumschlag.
f) Sie übersendet den Wahlbrief durch ein Postun-

ternehmen an die auf dem Wahlbriefumschlag an-
gegebene Stelle so rechtzeitig, dass der Wahlbrief 
spätestens am Wahltag bis zum Ende der Wahlzeit 
eingeht. Der Wahlbrief kann auch dort abgegeben 
werden.

Wenn gleichzeitig mehrere Wahlen stattfinden, für die 
sie wahlberechtigt ist, benutzt die wählende Person für 
alle Wahlen nur einen Stimmzettelumschlag und nur 
einen Wahlbriefumschlag.
Holt die wahlberechtigte Person persönlich den Wahl-
schein und die Briefwahlunterlagen bei der Wahlbehör-
de ab, so soll sie Gelegenheit haben, die Briefwahl an 
Ort und Stelle auszuüben.

Nähere Hinweise darüber, wie durch Briefwahl gewählt 
wird, sind dem Merkblatt zur Briefwahl zu entnehmen.
Wer nicht lesen kann oder wegen einer körperlichen 
Behinderung nicht in der Lage ist, die Briefwahl per-
sönlich zu vollziehen, kann sich der Hilfe einer ande-
ren Person bedienen. Die Hilfsperson hat durch Unter-
schreiben der Versicherung an Eides statt zur Briefwahl 
zu bestätigen, dass sie den Stimmzettel nach dem 
Willen der wahlberechtigten Person gekennzeichnet 
hat. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet 
haben.

11. Die Wahl ist öffentlich. Jedermann hat zum Wahllokal 
Zutritt, soweit das ohne Störung des Wahlgeschäfts 
möglich ist.

12. Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergeb-
nis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht 
oder eine solche Tat versucht, wird mit einer Freiheits-
strafe bis zu fünf Jahren oder mit einer Geldstrafe be-
straft (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Droyßig, den 27.12.2022

Kraneis
Verbandsgemeindebürgermeister
handelnd im Namen der Gemeinde Gutenborn

Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst
Die Verbandsgemeindewahlleiterin
handelnd im Namen und im Auftrag der Gemeinde Gutenborn

Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters* der Gemeinde Gutenborn am 05.02.2023
Sitzungsbekanntmachung

Die Sitzung des Verbandsgemeindewahlausschusses findet am
Montag, dem 06.02.2023 um 16:30 Uhr im Sitzungssaal der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst, Zeitzer Straße 15, 
06722 Droyßig statt.

Tagesordnung:
1. Feststellung des Wahlergebnisses der Bürgermeisterwahl Gutenborn bzw. einer eventuell erforderlichen Stichwahl 

am 26.02.2023

Der Wahlausschuss verhandelt und entscheidet in öffentlicher Sitzung. Der Zutritt ist jedermann gestattet. Der Wahlaus-
schuss ist beschlussfähig, wenn außer dem Vorsitzenden mindestens zwei Beisitzer anwesend sind.

Die Beschlussfassung erfolgt mit Stimmenmehrheit, bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

Droyßig,10.01.2023

Birgit Schuhknecht
Verbandsgemeindewahlleiterin

*Personenbezeichnungen gelten geschlechtsneutral
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